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Versicherung ist Teil des
Qualitätsmanagements

Die Berufshaftpflicht-Versicherung der usic ist sehr erfolgreich und
kann die Zahl der versicherten Ingenieurunternehmungen laufend
erweitern. Jährlich werden rund CHF 5 Mio Prämien in Rechnung
gestellt. Der Erfolg der usic-Versicherung ist nicht nur auf die sehr
günstigen Prämien in allen angebotenen Versicherungskategorien,
sondern ebenso auf den einzigartigen Deckungsumfang im
Schadenfall und auf die bedürfnisgerechte umfassende
Unterstützung der Mitglieder in Versicherungs- und Risikofragen
zurückzuführen. Im Vergleich mit allen anderen Berufshaftpflicht-
versicherungen nimmt die usic-Versicherung den Spitzenplatz ein. Mit
der Deckungssumme von CHF 100 Mio für Personen- und
Sachschäden sowie CHF 20 Mio für Bautenschäden und reine
Vermögensschäden setzt die usic-Versicherung Massstäbe bei den
Berufshaftpflichtversicherungen.

Die Vorzüge der usic-Versicherung kommen nicht nur den
Versicherten, sondern auch den Bauherren zu Gute. Das Risiko, dass
bei tiefen oder fehlenden Deckungen z.B. im Bereich Bauten- und
reine Vermögensschäden, der Bauherr einen allfälligen Schaden
ganz oder teilweise zu tragen hat, darf nicht vernachlässigt werden.
In die Beurteilung von Planerofferten sind deshalb auch die
Berufshaftpflichtversicherungen der verschiedenen Anbieter
miteinzubeziehen. Insbesondere in den Vergabeverfahren der
öffentlichen Hand sind solche Vergleiche der Berufshaftpflicht-
versicherungen notwendig und zwingend. Bei einem fachgerechten
Versicherungsvergleich schneiden die Ingenieur- und
Architekturbüros mit der usic-Berufshaftpflichtversicherung
naturgemäss sehr vorteilhaft ab.

Einen wichtigen Beitrag zu einem effizienten Marktauftritt bietet die
usic-Stiftung auch mit der Realerfüllungsgarantie, die von den
versicherten Büros zu günstigen Konditionen in Anspruch genommen
werden kann. Das Angebot dieser Realfüllungsgarantie gibt den usic-
Büros einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil.
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